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MONATSBERICHT    JUNI   2009 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM WERBE TV-SPOT     „HAU WEG DEN DRECK“ – FA. SATURN 

 

 

 

Werbespot abrufbar unter: 

http://www.saturn.at/werbung/?kat_id=367&sid=iluonq1p0qm4pvs4ld7fb0i604 

 

 

Entscheidung:  

Der ¥sterreichische Werberat sieht im Falle der Werbekampagne ĂHau weg den Dreckñ der 

Fa. Saturn keinen Grund zum Einschreiten. 

 

 

Begründung:  

Bei diesem Werbe-TV-Spot wird kein Punkt des Selbstbeschränkungskodex verletzt.  

  

Es wird in diesem TV-Spot in überzeichneter Art und Weise für den Kauf neuer 

Geräte geworben. Da neue Geräte in vielen Fällen deutlich weniger Energie verbrauchen als 

veraltete, können derartige Neuanschaffungen durchaus im Sinne der Umwelt sein. 

 

http://www.saturn.at/werbung/?kat_id=367&sid=iluonq1p0qm4pvs4ld7fb0i604
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ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUR WERBEKAMPAGNE  „Günstigerer wegkommen, statt blöd verreisen“ 

 

 

 

Werbespot abrufbar unter : 

http://www.mediamarkt.at/werbung/?kat_id=38&sid=s7ta7hb6g8hn4k33bt25ok9n76 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat sieht im Falle der Werbekampagne ĂG¿nstiger wegkommen, 

statt blöd verreisenñ keinen Grund zum Einschreiten.  

 

 

Begründung:  

Das gewählte Werbesujet verstößt in keiner Weise gegen die Bestimmungen des 

Selbstbeschränkungskodex der österreichischen Werbewirtschaft. 

http://www.mediamarkt.at/werbung/?kat_id=38&sid=s7ta7hb6g8hn4k33bt25ok9n76
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ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM INTERNETAUFTRITT UND PROSPEKTE DER FA. PRIMA ROSA 

 

 

 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat fordert die Firma PrimaRosa 

hinsichtlich ihrer Werbeprospekte und ihres Internetauftritts 

zum sofortigen Stopp der Kampagne bzw. zum 

sofortigen Sujetwechsel auf. 

 

Begründung:  

Die verwendete Werbelinie, sowohl in den Prospekten als 

auch der Internetauftritt des Unternehmens, verstoßen 

gegen eine ganze Reihe von Regeln des 

Selbstbeschränkungs-kodex der österreichischen 

Werbewirtschaft.  

 

Konkret werden folgende Punkte verletzt: 

Punkt 2.2. ĂFrauenñ:  Es besteht zwischen dem Produkt und den gªnzlich unbekleideten 

Frauenkörpern kein inhaltlicher Zusammenhang (Z 1.1.).  

Das Sujet mit der Bild¿berschrift Ăimmer und ¿berallñ verstºÇt ebenso wie das Sujet Ăflach 

gelegtñ zusªtzlich noch gegen Z. 1.2 (W¿rde der Frau), Z. 2.1 (Gleichwertigkeit der 

Geschlechter wird in Frage gestellt) und Z 2.2 (dem modernen Rollenbild der Frau wird 

eindeutig widersprochen). 

 

Die beiden angeführten Sujets wurden beispielhaft angeführt - festzuhalten ist, dass 

sämtliche Sujets der vorliegenden und unter www.primarosa.at abrufbaren Kampagne als 

Frauen- bzw. Geschlechter-diskriminierend einzustufen sind.  

 

Die Verletzung der Würde von Frauen erfolgt in geradezu beispielhafter Weise sowohl in 

bildlicher als auch textlicher Form,  die werblichen Inhalte für ein Produkt werden auf einer 

rein sexistischen Ebene transportiert. 

 

 

http://www.primarosa.at/
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ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM WERBEPLAKAT UND INSERAT „GSCHAIDER WERBUNG“ 

 

 

 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat sieht im Falle des Werbeplakats und ïinserat von Gschaider 

Werbung keinen Grund zum Einschreiten. 

 

 

Begründung:  

 

Aufgrund der ausgesprochen knappen Entscheidung 

innerhalb des Gremiums wird das Unternehmen dennoch 

aufgefordert, in Zukunft mehr Sensibilität in seiner 

Werbeausrichtung an den Tag zu legen. Vor allem im Bezug 

auf  1.1. ĂAllgemeine Werbegrundsªtzeñ und hier 1.1.5. 

ĂWerbung soll nicht durch sexuell anstºÇige Darstellungen die 

W¿rde des Menschen verletzenñ des 

Selbstbeschränkungskodex der Österreichischen 

Werbewirtschaft sollte das Unternehmen seine Werbelinie 

überdenken und somit die Verantwortung als Werber für sich 

selbst sowie für die gesamte Branche übernehmen.  
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Das nachstehende Unternehmen hat das Sujet zurückgezogen, nach Anfrage zur 

Stellungnahme: 

 

Die Beschwerde: 

 

Datum:  23.06.2009 , ID #2203  

Titel:  Karosserie  

Beschwerdetext:  In der Ausgabe Nr 25 vom 17.6.09 befand sich in der Zeitung ĂBezirksblªtterñ 

Tulln/Klosterneuburg eine Werbung von www.karosseriefachbetrieb.at, Seite 8. 

Die Darstellung (Foto) und der Text dazu: Lassen Sie nicht jeden an Ihre 

Karosserie! Empfinde ich persönlich und in meiner beruflichen Tätigkeit als 

Familienberaterin und sozialpädagogischen Betreuerin zutiefst verletzend, 

übergriffig und sexistisch. Unter www.karosseriefachbetrieb.at taucht 

ebenselbes Bild im intro auf. Dies ist die offizielle Seite der Bundesinnung der 

Karosseriefachbetriebe. Unfassbar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme:   

 
Sehr geehrte Frau Rakitnik,  
den Unmut der Beschwerdeführerin aus ihrer persönlichen Ambition und ihrer beruflichen 
Tätigkeit heraus nehme ich zur Kenntnis.  
 
Dennoch ist dabei zu beachten, dass zu diesem besagten Sujet Befragungen gemacht 
wurden und dieser Entwurf aus einigen anderen Vorschlägen ausgewählt wurde.  
Unter den befragten Personen befinden sich sowohl Frauen als Männer.  
 
Ich selbst habe mir die Mühe gemacht und dieses Sujet bereits nach dem ersten 
Schriftverkehr im April 2008 auf sexistische und übergriffige Elemente geprüft. Dazu habe 
ich mich der Empirie bedient und den pragmatischen Ansatz gewählt.  
Das heißt, ich habe 70 % meiner Kundinnen (N: 350) darauf hin angesprochen und ihre 
Meinung eingeholt. Ihre Aussagen reichen von ăpfiffigò, ădas ist einmal was anderesò ¿ber 
ădas stimmt, man soll nicht jeden an die Karosserie lassenò und ăwenn mir die Werbung 
nicht gefallen w¿rde, dann wªre ich nicht hierò.  

http://www.karosseriefachbetrieb.at/
http://www.karosseriefachbetrieb.at/
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Eine Kundin meines Betriebes ist ausgebildete, langjährige diplomierte Pädagogin für 
Religion. Sie selbst bezeichnet diese Werbung als wirksam und ausgefallen und sieht für Sie 
selbst in der Werbekampagne keinen Anlass zu pädagogischer Besorgnis.  
 
Eine weitere Kundin ist Maga (FH) für Soziale Arbeit, Mediatorin des Katholischen 
Familienverbandes und Absolventin einer Ausbildung zur Familienberaterin, langjährige 
katholische Bildungswerkleiterin, Mitglied der Projektgruppe ăRespect for Albanian 
Womenò und ehrenamtliche Mitarbeiterin der Auslandshilfe Caritas mit dem Schwerpunkt 
ăGender Mainstreamingò. Ihre Meinung deckt sich mit den oben angeführten Aussagen. Sie 
ist gerne bereit, dazu auch bei Ihnen persönlich Stellung zu nehmen.  
 
In einer Zeit, die von Wirtschaftsbetrieben höchste Effizienz fordert, ist eine effektive 
Werbekampagne unabkömmlich. Solange wir von Kundinnen zu dieser hervorragenden 
Werbung gratuliert werden und die Kundinnen Betriebe mit der beschriebenen 
Werbeschiene als Betriebe ihres Vertrauens auswählen, sehe ich bei dieser Werbung keinen 
Handlungsbedarf auf Grund vereinzelter persönlicher und subjektiver Aussagen und 
Meinungen.  
 
Ergänzend möchten wir hinzufügen, dass es nicht in unserer Absicht liegt Frauen mit 
diesem Sujet persönlich zu verletzen oder ein sexistisches Frauenbild darzustellen.  
Das in unserem letzten Schriftverkehr angesprochene neue Sujet können Sie auf der 
Homepage www.karosseriefachbetrieb.at entnehmen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

Bundesinnung der Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler und Karosserielackierer 

sowie der Wagner 
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ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUR PRE-COPY-ADVICE „GO-STUDENTNIGHTS“ 

 

 

 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat sieht im Falle der 

Werbeplakate und Werbeflyer zu den Go-

Studentnightsñ keinen Grund zum 

Einschreiten. 

 

 

 

Begründung:  

Die Mehrheit des Österreichischen Werberates 

sieht in diesem Fall keine Verletzung des 

Selbstbeschränkungskodex und somit keinen 

Grund zum Einschreiten.  
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ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM zweiten PRE-COPY ADVICE      „ ATHEISMUS“ 

 

 

 

 

 

 

Entscheidung: 

Der Österreichische Werberat ist grundsätzlich nur für Wirtschaftswerbung zuständig. Eine 

Beschwerde gegen diese Kampagne an den Werberat müsste dieser daher wegen Nicht-

Zuständigkeit zurückweisen. 

Um dem Kunden dennoch ï als unverbindliches Service ï eine Orientierung zu geben, 

wurde die Anfrage behandelt, als ob eine Zuständigkeit vorliegen würde. 

Dabei ergab sich unter den Werberäten grundsätzlich eine ï wenn auch nicht allzu deutliche 

ï Mehrheit f¿r den Spruch Ăkein Grund zum Einschreitenñ. 

 

Begründung: 

Trotz der knappen Entscheidung ĂKein Grund zum Einschreitenñ wird explizit darauf 

hingewiesen, dass eine Vielzahl der Werberäte maßgebliche Bedenken in Bezug auf alle 

drei Sujets äußerte und sich für einen STOPP ausgesprochen hat. 

  

Der Selbstbeschränkungskodex regelt die Frage des Umgangs mit religiösen Werten unter 

Punkt 1.2. Ethik und Moral. 

Z. 2 postuliert dabei ein Diskriminierungsverbot aufgrund der Religion. Atheismus als Nicht-

Religion wird in diesem Zusammenhang wohl wie eine eigene Religion zu behandeln sein. 

Z. 1 schränkt dieses grundsätzliche Diskriminierungsverbot insoweit ein, als dass keine 

Darstellungen und Aussagen erfolgen sollen, die geeignet sind, die große Gruppen der 

Bevölkerung in ihren Gefühlen zu verletzen; insbesondere sollen religiöse Motive nicht 

werblich ausgenützt werden. 

Der Werberat war mehrheitlich der Meinung, dass die Religionsfreiheit in der vorliegenden 

Frage vorrangig zu bewerten sei.  
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Besondere Hinweise zu dieser speziellen Anfrage: 

Es soll darauf hingewiesen werden, dass die Meinungen bei dieser Anfrage auch innerhalb 

des Werberats breit streuten und es eine eher knappe Mehrheit für die fiktive Entscheidung 

gab. 

Eine wie bei Ănormalenñ Anfragen und Beschwerden sich regelmªÇig ergebende breite 

Mehrheit war im vorliegenden Fall nicht gegeben. Sollten die Meinungen der befassten 

Werberäte als repräsentativ für die Bevölkerung anzusehen sein, würde dies bedeuten, dass 

doch mit breiten und massiven Protesten zu rechnen wäre. 

Eventuell könnten mit textlichen Sujetänderungen derartige Proteste geringer ausfallen. 

Der Werberat weist nochmals auf die Unverbindlichkeit dieser ĂEntscheidungñ hin: 

Insbesondere ist für den Fall der unveränderten Durchführung der Kampagne eine Berufung 

auf eine Vorab-Prüfung durch den Werberat mangels Zuständigkeit nicht zulässig. 

 

 

 

 


